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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Amtliche Bekanntmachung über einen gefassten Beschluss in der Sitzung
der Gemeindevertretung vom 27.09.2021.

Eingang im Sitzungsbüro: 08.09.2021 Beschluss-Nr.: Pb-30-136/21

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 27.08.2021 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff: Zufahrtsstraße nach Oberjünne - Beibehaltung der Ausweichstellen 

Kurzinfo zum Beschluss  

Beschlusstext:

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Planebruch bestätigen den Erhalt der vier
Ausweichstellen an der Zufahrtstraße nach Oberjünne (von Einmündung L85 bis
Ortsschild). Die Ausweichstellen sind nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der L85 OD
Golzow  Brücker Straße - nicht wieder rückzubauen.

Der Amtsdirektor wird ermächtigt, alle damit erforderlichen Maßnahmen wie Eingriff- und
Ausgleichsmaßnahmen und die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zu
unterzeichnen.

Abstimmungsergebnisse:
Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

OBR O 1
GV 1 27.09.2021 9 9 beschlossen


